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und aus der bekannten Beziehung v = a . J( können im weiteren alle Verg 
besserungen bestimmt werden. 

Ein Vergleich mit den Resultaten von L. Krüger zeigt, daß die Genauig
keit des beschri ebenen Verfahrens trotz der Anwendung graphischer Methoden 
den rechnerischen nicht nachsteht. 

Abb. 6 stellt einen Williotplan 4) dar; dieser gestattet uns alle Ver
besserungen der Koordinaten zu entnehmen und gibt uns außerdem eine neue 
Kontrolle für die Richtigkeit der Rechnung: Der von den Punkten P 1 und 
P3 aus bestimmte Punkt P2 wird ebenso von P0, und zwar dadurch erhalten, 
daß man die Entfernungsänderung zwischen den Punkten P2 und P0 (= v1 - 1v) 
aufträgt; die entsprechende Senkrechte führt zu P2• 

Aus der vorliegenden Abhandlung soll ersehen werden, daß der Ausgleich 
eines Liniennetzes unter Verwendung der dargestellten Rechnungsvorgänge 
bei e iniger Vertrautheit mit den Berechnungsweisen statisch unbestimmter 
Fachwerke einen verhältnismäßig geringen Arbeitsaufwand erfordert 5) . 

Ein Gesetz gegen die Zersplitterung von Grund.stückene 

Von Obervermessungsrat Ing. K. L e g o. 

jeder im Fortführungs- oder Neuvermessungsdienst tätige Vermessungs
beamte wird die Erfahrung gemacht haben, daß durch die uneingeschränkte 
Teilung der Grundstücke so kleine, besonders  so schmale Parzellen entstehen, 
daß eine zweckmäßige, wirtschaftliche Benützung derselben nicht mehr mögl ich 
ist. Außerdem werden die Nachbargrundstücke bei der Bodenbearbeitung 
stark in Mitleidenschaft gezogen. Auch ist es bei diesen Grundstücken, bei 
denen die Länge der Umfangsgrenzen im Verhältnis  zur Fläche sehr groß i st, 
um die Erhaltung der Eigentumsgrenzen sehr schlecht bestellt. 

Die häufigste Ursache dieser Zersplitterung s ind die Erb- oder Real
teilungen, bei denen gewöhnlich jedes .Grundstück i n  so viele Teile zerschnitten 
wird, als Erben vorhanden si nd. Besonders beliebt i st diese Art der Erbüber
tragung im Burgenlande. Der burgenländischen Landesregierung gebührt das 
Verdienst, als erste in unserem Bundesstaat durch e in  Gesetz dieser Selbst
vernichtung der Landwirtschaft vorgebeugt zu haben 1). 

4) Über die Anwendung von Wil l iotplänen i n  der Fehlerrechnung wurde i n  dieser 
Zeitschrift von Dr. techn .  Ing. F a  1 t u  s (Jahrgang 1 927) berichtet :  „Graph ische Fehler
rechnung m i t  Anwendung von Wil l iotplänen . "  

5) Für das Studium der i n  das Gebiet der Statik e inschlägigen Methoden sei en  von 
der diesbezügl ichen u mfassenden Literatur nur e in ige Werke genannt: 

M. G r ü n  i n  g, „Statik des ebenen Tragwerkes". 
j. P i  r 1 e t, „ Stat ik der Baukonstru ktionen". 
R .  K i r c h h o f f, „Statik der Bauwerke". 

1) Ursprünglich wollte man im B u r  g e n  l a n d das H ö f c- oder A u f g r i f f  s
r e c h t  e inführen, wie  es  i n  T i  r o 1 se i t  1 900 und i n  K ä r n t e n  se it  1 903 besteht, wonach 
der Hof auf den Grunderben übergeht und die M i terben in Geld abgefunden werden .  M i t  
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Dieses Gesetz über die Teilung von Grundstücken, welcl1es erst mit 
l. Jänner 1 934 in Kraft tritt, i st vom 23. Juni 1 933 datiert und im 1 1 . Stück 
des Landesgesetzblattes für das Burgenland enthalten. 

Es beruht auf Artikel V der „ Verordnung der Bundesregierung vom 
3 1 .  März 1 933 über die Anlegung neuer Grundbücher und über Grundsätze 
für die Teilung von Grundstücken im Burgenland", B.- G.-Bl. Nr. 1 1 3. 

Das Gesetz enthält: 

1 .  D a s  f ü r  T e i l u n g e n  n o t w e n d i g e  M i n d e s t a u s m a ß. 

Ab 1 .  Jänner 1 934 dürfen nachstehende, der land- und forstwirtscliaft
lichen Benützung gewidmeten Grundstücke nur mehr dann ohne Bewilligung 
der burgenländischen Agrarbehörde geteilt werden, wenn die entstehenden 
Trennstücke mindestens folgende Ausmaße an Breite und Fläche aufweisen 2) :  

Kulturgattung 

yY eingärten 
Acker 1 Wiesen 
Hutweiden J 
Waldungen 

Breite 

4111 

6 " 

1 2  " 

Mindestausmaß an 
Fläche 

360 m2 (rund 1 00 Qu.-Kl.) 

720 " ( " 200 " 

2880 " ( " 800 " 

Die Gärten sind hievon ausgenommen, wahrschei nlich deshalb, weil 
di e für s ie  in Betracht kommenden Bewirtschaftungssysteme hauptsächl ich 
auf Handarbeit beruhen, die durch die Kleinheit der Grundstü cke nicht gestört 
wird. Damit diese Ausnahme nicht Anlaß zu Umgehungen des Gesetzes bietet, 
indem e in Acker, dessen Teilung nach dem Gesetze unzulässig wäre, vorüber
gehend in Garten umgewandelt wi rd, werden besondere Vorsichtsmaßnahmen 
notwendig se in. 

Selbstverständlich gelten die Mindestausmaße nicht für Trennstücke, 
die mit dem angrenzenden Grundstück vereinigt werden können und auf diese 
Weise das Mindestausmaß erreichen. 

Rücksicht auf d ie  wi rtschaftl iche Not, die e i ne Abfertigung in Geld schwer mögl ich mach t, 
und mit  Rücksicht auf d i e  u ngünstige Lage des Arbeitsmarktes, d i e  es den Mite rben schwer 
mögl i ch macht, anderswo Arbe i t  zu  f inden, ist man jedoch d avon abgekommen. 

2) Nach der vorgenannten Regierungsverordnung h ätten die Mindestausmaße auch 
gerich tsbezirksweise oder für das nördl iche und südl iche Burgenland verschieden aufgeste l l t  
werden können. 

Für d i e  Wahl der M i ndesfbreitc waren folgende Gesichtspunkte maßgebend : 
Bei \Jen Weingärten d i e  Annahme von 3 Reihen Weinstöcke und e inem e ntsprechend 

bre i ten Streifen an den Grenzen als Bewirtschaftungsweg (für Tragen von Dünger usw.).  
Bei den Äckern die Mögl i chkeit ,  daß ein Wagen noch auf e i genem G rund u mkehren 
kann. 

(Anmerkung 1 und 2 verdankt der Autor e iner  Mittei lung des Agrarkommissärs Ing. 
Sc h a t z aus Eisenstadt.) 
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r e i c h e n. 

Teilungen, die  u n t e r  das Mindestausmaß fallen, können von der 
Agrarbehörde I. Instanz auf Antrag des Berechtigten nur dann bewilligt 
werden, wenn 

1.  erhebliche Gründe dafür sprechen und die zweckmäßige Bewirtschaf
tung der Trennstücke nicht wesentlich erschwert wird, oder 

2. glaubhaft gemacht wird, daß diese Grundstücke e iner Verwendung 
zugeführt werden, für welche diese Beschränkungen nicht gelten (z. B. Parzel
l ierung für Bauplätze). 

A n t r ä g e auf Bewilligung von Grundteilungen in solchen Fällen können 
außer be i der Agrarbehörde auch beim wständigen Bezirksvermessungsamt, 
während einer Neuvermessung auch beim Neuvermessungsbeamten und während 
der Grundbuchserneuerung auch beim Grundbuchanlegungskommissär ein
gebracht werden. Die genannten Stellen haben unter Anschluß einer kurzen 
Äußerung über die geltend gemachten Tatsachen diese Anträge an die Agrar
behörde weiterzule iten, welche von der gefällten Entsche idung auch das be
treffende Amt zu verständigen hat. 

3. B e s t i m m u n g e n ü b e r d i e A r t  d e r  Ü b e r  w a c h u n g d e r 
E r  f ü 1 1  u n g d i e s e r V o r s c h r i f t e n. 

Künftigh in  i st auf dem Teilungsplan oder auf e iner Beilage h ieZLI vom 
Planverfasser festzustellen, ob die Trennstücke das Mindestausmaß erre ichen, 
und falls die  tatsächliche Kulturgattung, die für die Beurteilung maßgebend 
ist, von der im Grundkataster angegebenen abweicht, dies auch festwstellen. 

Die Überprüfung dieser Angaben, bzw. des Vorhandenseins der von der 
Agrarbehörde erteilten Bewilligung obliegt den Gerichten. 

Die Grundbuchsr ichter werden über die Betrauung mit diesen in das 
technische Fach e inschlagenden und mit dem Kataster wesentlich zusammen
hängenden Aufgaben nicht sehr erfreut sein. Sachlich begründeter  wäre es, 
diese Überprüfung den Fortführungsämtern w übertragen, was außerdem 
noch im Interesse der Parte ien gelegen wäre, da die Fortführungsämter beim 
Vorhandense in  geringfügiger Mängel deren Behebung le icht und ei nfach ver
anlassen können, während den Grundbuchsgerichten oft nur die Abweisung, 
selbst beim Vorli egen unerheblicher Formfehler, übrig ble ibt. Diese Verfügung 
dürfte e ine Folge der Verordnung über die Verfassung der Teilungspläne vom 
2 1 .  Juli 1 932, B.-G.-Bl. Nr. 204, sein, welche dem Bundesvermessungsamt 
leider die entsprechende Einflußnahme auf die Behandlung der Teilungspläne 
genommen hat. 

4. B e s t i m m u n g e n ü b e r i d e e l 1 e T e i 1 u n g e n v o n G r u n d
s t ü c k e n. 

Dankenswerter We ise unterzieht das burgenländische Gesetz auch ideelle 
Teilungen den gle ichen Einsch ränkungen. Im Burgenlande besteht häufig die 
Gepflogenheit, die Vorsch riften, die für e ine materielle Teilung gelten, dadurch 
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zu umgehen, daJ.\ der Käufer des Trennstückes einfach als Miteigentümer an
geschrieben wird. Das Gesetz sieht deshalb vor, daß ideel le Tei lungen von 
Grundstücken - m it Ausnahme der Tei lungen zwischen Ehegatten, die ohne 
Einschränkung sind - nur dann durchgeführt werden dürfen, wenn bei e iner 
nach dem Verhältnisse der Antei l e  vorgenommenen tatsächl ichen Aufte i lung 
des Grundstückes auf die Besitzer für jedes Trennstück das Mindestflächen
ausmaß erre icht werden würde. Maßgebend für die Fläche und Kulturgattung 
des in Behandlung stehenden Stückes sind, wenn nicht ausnahmsweise e in 
Plan vorl iegt, die im Grundbuche vorhandenen Daten. 

5. S c h 1 u ß b e s t i m m u n g e n. 

Gegen den Bescheid der Agrarbehörde steht kein Rechtsm ittel zu. Rechts
geschäfte, die gegen die Vorschriften dieses Gesetzes verstoßen, sind nichtig. 

Das Gesetz schl ießt m it e iner e inschneidenden Bestimmung, die aber, 
wenn es se'inen Zweck erfüllen soll ,  unbedingt notwendig ist. Danach ist über 
ein Grundstück, das m ehreren Miterben anfäl lt, dessen Tei lung jedoch nach den 
Bestimmungen dieses Gesetzes nicht zulässig wäre und worüber ke ine andere 
Einigung unter den Betei l igten zu erzielen war, vor der Einantwortung des 
Nachlasses die gericht l iche Fei lbietung vom Abhandlungsgerichte anzuordnen. 

Es braucht nicht weiter ausgeführt zu werden, welche Bedeutung diesem 
Gesetze für die Landwirtschaft zukommt. Es behebt e inen schon seit Jahr
zehnten schwer empfundenen Mangel - vorläufig wohl  nur im Burgenlande -, 
dem auch die Kommassierung nur in  beschränktem Umfange steuern konnte. 
Das Burgenland hat damit die Initiative in  der Lösung der Frage der Ver
meidung einer zu weitgehenden Zerstückelung des landwirtschaftl ichen Besitzes 
ergriffen und trägt auch m it diesem Gesetz wesentl ich zur Bekämpfung der 
fortschreitenden Verelendung unseres hart bedrängten Bauernstandes bei. 
Der Schöpfer dieses modernen landwirtschaftlichen Gesetzes i st der Vorstand 
der burgenländischen Agrarbehörde, Oberregierungsrat Ing. B e i g 1. 

Die Arbeiten des Bundesvermessungsamtes in der 
Sommerperiode 1933. 

1 .  A r  b e i  t e n d e r  A b t e i 1 u n g V / 1 .  (Fortführungsdienst und tei lweise Neu
vermessungsarbeiten . )  

a) Durchführung von  Fortführungsmessungen i n  70 Vermessungsbezirlm1 durch die 
Bezi rksvermessungs ingenieure .  

b) Neuaufnahmen der Neuvermessungsabtei lungen i n  G r a z  und L i n z. (D ie  Namen 
der Gemeinden konnten n icht erhoben werden . )  

c) Reambul ieru n g  von neun burgenländischen Gemeinden .  

2 .  A r b e i t e n  d e r  A b t e i  1 u n g V/2. (Erdmessungsdienst.) 

a) F e  J d a r  b c i t e n: Astronomische Längenbestimmung am trigon .  Punkt 1 .  Ordn. 
Anninger. 

b) W i s s e n s c h a f t  1 i c h  e A r b e i t e n: Reduktion der Bas ismessung be i  Josef· 
staclt vom Jahre 1 9 1 8 .  Untersuchung über die persönl ichen Fehler bei Beobachtung von 


